
Das für die Kostenerstattung wichtige Gesetz §43 SGB V gilt seit dem 1.1.2000 in
etwas veränderter Form:

§ 43 Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation

Die Krankenkasse kann als ergänzende Leistungen

1. den Rehabilitationssport fördern, der Versicherten ärztlich verordnet und in Gruppen unter
ärztlicher Betreuung ausgeübt wird; dies gilt auch für das Funktionstraining,

2. solche Leistungen zur Rehabilitation ganz oder teilweise erbringen oder fördern, die unter
Berücksichtigung von Art oder Schwere der Behinderung erforderlich sind, um das Ziel der
Rehabilitation zu erreichen oder zu sichern, aber nicht zu den berufsfördernden Leistungen zur
Rehabilitation oder den Leistungen zur allgemeinen sozialen Eingliederung gehören,

3. wirksame und effiziente Patientenschulungsmaßnahmen für chronisch Kranke erbringen;
Angehörige und ständige Betreuungspersonen sind einzubeziehen, wenn dies aus medizinischen
Gründen erforderlich ist,

wenn zuletzt die Krankenkasse Krankenbehandlung geleistet hat oder leistet. (..)

§ 43a Nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen

Versicherte Kinder haben Anspruch auf nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen, insbesondere
auf psychologische, heilpädagogische und psychosoziale Leistungen, wenn sie unter ärztlicher
Verantwortung erbracht werden und erforderlich sind, um eine Krankheit zum frühestmöglichen
Zeitpunkt zu erkennen und einen Behandlungsplan aufzustellen.

§ 43b Zahlungsweg

Leistungserbringer haben Zahlungen, die Versicherte zu entrichten haben, einzuziehen und mit ihrem
Vergütungsanspruch gegenüber der Krankenkasse zu verrechnen. Zahlt der Versicherte trotz einer
gesonderten schriftlichen Aufforderung durch den Leistungserbringer nicht, hat die Krankenkasse die
Zahlung einzuziehen.


